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1656 April 24 . , Gachnang 1 A

SCHREIBEN VON [OBERVOGT? ] KARL WEISSENBACH AN [ALT] AMMANN[UND
DERZEITIGEN ZUGER TAGSATZUNGSGESANDTENBEAT II . ] ZUR¬
LAUBEN, BADEN2

"Dem Herrn Vattern hab Jch verschinen wuchen nach Zug geschryben , was

für ein rumor wir Jm Turgeuw [ - u . a . ging es um die Beobachtung der

kath . Feiertage - ] gehabt , so den Cath . verursachet abzueweichen . Nun

ist aber an solchen nichts gewesen . Gott welle das nun . . . die Sachen

auch gerichtet werden , das es beständig verbleiben könne . Es gibt noch

underweilen Jm Zürichgepiett gegen den Cath . starkhe Anstöss [ - Vill-

mergerkriegl - ] . Jn dem verschinen donstag [ den 20 . April ] abents alhie

sagen [ der ] Schloss [ Gachnang ] Pauren Sohn als er mit einem wagen mit

wein zue Wasserstorff [ =Bassersdorf ] über nacht gewesen , von etwelli-

chen Pauren [ =Dorfgenossen ] Jm Oberen Wirtzhaus Jm Beysein des Under-

vogts [ von Bassersdorf ? ] ohne ursach Jämmerlich erschlagen , trachtiert

Ja wan ein Trommeter daselbsten nit gewesen kimmerlich daxrvon kommen,

und mit Zuelag du Bapistischer Ketzer und anderen schmachworten Titu¬

liert worden , dass es zue erbarmen gewesen seye.

Jtem Verschinen Sambstag [ den 22 . April ] ist ein Schuester Knecht us

Ruswill auff dem langen Mooss [ =Langenmoos ] ennert Zürich 3 Pauren be¬

gegnet und nach deme sye Jhme befragt , wanhero er sye , haben sye Jhme

also erschlagen , dass er mehr als ein halb viertel stundt an dem bluet

Jn Ohnmacht gelegen , mit welchem Jch selbsten auch ersprechet , dis

seindt Sachen dass gemeine Leuth auff dem Landt nit wol sicher
seindt.

Jch wirdt von gewüssen Ohrten glaubwürdig berichtet , dass Unser [ Zu¬

ger ] Landtvogt [ im Thurgau , Jakob ] Wickhart die Landtshaubtmans Stell,

so J [ unke ] r [ Jakob ] Werner von Ulm zue Griessenberg besitzt , dem [ alt]

Landtvogt [ von Knonau , Hans Jakob ] Holtzhalb zue Wildern * angetragen

und darfür 25 duplon gefordert , welches dem Herrn Vattern Jhn vertru-

wen Jch berichten solle , auff das solchem könne vorgebogen werden , das

khein uncathol . Zue sollcher stell nit komme [ - dieser scheint denn

auch nie dieses Amt ausgeübt zu haben - ] .

Es haben vor Zeiten die Quartier Haubtleuth , verschweigen ein Landts-



haubtman , die patent von den Gesanthen von Baden [ d . h . der im Thurgau

reg . VII Orte - VIII Alte Orte ausg . BE] haben müessen , do noch Jetzi¬

ger Zeit Haubtleuth seindt , die patenten von Baden aus empfangen ha¬
ben .

Diser Tagen bin Jch von etwellichen Jm Turgeuw imb nachrichtung be¬

fragt worden , ob bey diser Jetzigen Coniunctur sye sich eines grossen

Lasts und Beschwerdten entladen möchten , benantliehen wegen des Fahls

und Looss , nit das sye begerten den Haubtfahl abzuethun , allein das

Looss , so einer die Leybeigenschafft von seinen geschwüsterigen be-

schlüesst genambsett wirdt , darvon der Fahlherr alleweil 10 von . . .

[100 ] genommen , dass zu underschidlichen mahlen Zwey oder 3 Erben nit

so vil Ererben als der Fahlherr beziecht , welches wan es nit gar wurde

abgethan werden , doch etwan ein Moderation zue erhalten sein wurde,

ertragte es ein guete Recompens

1 ) Gachnang war eine Herrschaft der Abtei Einsiedeln.
2 ) Beat II . Zurlauben weilte damals im Anschluss an den 1 . Villmergerkrieg

an den Schiedsverhandlungen in Baden , s . EA VI 1 , 330 (Nr . 181 ) .
3 ) s . ebenda 1199 Art . 483
4) Dieser hatte 1651 die Gerichtsherrschaft wildern bei Affeltrangen ge¬

kauft .
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